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1. Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch BauGB

Verordnung über die bauliche BauNVO
Nutzung der Grundstücke
(Baunutzungsverordnung)

Planzeichenverordnung PlanzV

Bayerische Bauordnung BayBO

Bundesnaturschutzgesetz BNatSchG

Bayerisches Naturschutzgesetz                                             BayNatSchG

Gemeindeverordnung GO
für den Freistaat Bayern

in den jeweils geltenden Fassungen
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2. Satzung

Aufgrund des § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 des Baugesetzbuches (BauGB) und Art. 23 der
Gemeindeordnung (GO), sowie der Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke
(BauNVO), dem Bayerischen Naturschutzgesetz (BayNatSchG) und dem Gesetz über die
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) erlässt die Gemeinde Irlbach folgende

E i n b e z i e h u n g s s a t z u n g

§ 1 Räumlicher Geltungsbereich

Die Einbeziehungssatzung „Irlbach - Erbsenweg“ der Gemeinde Irlbach umfasst das
Grundstück mit der Flurnummer 326/10 der Gemarkung Irlbach.
Maßgebend ist die Abgrenzung durch den Geltungsbereich im Lageplan des zeichnerischen
Teils im Maßstab M 1: 1000.
Der Lageplan M 1: 1000 in der Fassung vom 10.08.2021 ist Bestandteil dieser Satzung.

§ 2 Zulässigkeit von Vorhaben

Innerhalb der in § 1 festgelegten Grenze des räumlichen Geltungsbereiches richtet sich die
planungsrechtliche Zulässigkeit von Vorhaben (§ 29 BauGB) nach § 34 BauGB.

§ 3 Art der baulichen Nutzung

Die Art der baulichen Nutzung wird für den Geltungsbereich dieser Satzung nach § 4 BauNVO
als Allgemeines Wohnungsgebiet (WA) festgelegt.
Die ausnahmsweise zulässigen Nutzungen gemäß § 4 Abs. 3 BauNVO sind nicht zulässig.

Es wird die offene Bauweise festgelegt.

Die maximal zulässige bzw. die festgesetzte Anzahl der Geschosse sind in den
zeichnerischen Festsetzungen eingetragen.

§ 4 Maß der baulichen Nutzung

Die Grundflächenzahl (GRZ) wird mit max. 0,30 festgesetzt.
Die GRZ darf durch die Zufahrten zu Garagen und Stellplätzen um max. 50 % überschritten
werden.
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§ 5 Weitere textliche Festsetzungen

a) Einfriedungen, Stützmauern
Als Einfriedungen sind Hecken aus standortheimischen Gehölzen, Holzlatten-, Metall- und
Maschendrahtzäune bis max. 1,80 m Höhe zulässig.
Durchgehende Zaunsockel sind nicht zulässig.
Stütz- und Böschungsmauern sind an den Außenseiten des Baugebiets sowie im Bereich
der Pflanzzonen nicht zulässig.
Zudem ist ein Abstand von min. 15 cm zwischen Einfriedung und der Geländeoberkante
einzuhalten.

b) Regenwasserwirtschaft
Bei jedem Bauantrag ist ein Entwässerungsplan einzureichen.
In diesem ist insbesondere die Oberflächenentwässerung mit den entsprechenden
Rückhalte- und Versickerungsflächen detailliert aufzuzeigen.

Private Parzellen:
Unverschmutztes Niederschlagswasser von Dächern und Pflasterflächen ist grundsätzlich
auf dem Grundstück zu versickern.
Zur Reduzierung des anfallenden Niederschlagswassers sind alle befestigten Flächen
auf den Privatgrundstücken (z.B. Garagenzufahrten, Stellplätze) mit versickerungsfähigen
Belägen auszustatten.
Dafür sind z.B. verschiedene wasserdurchlässige Pflastersysteme, Pflastersysteme mit
Fuge, korngestufte wassergebundene Wegedecken oder Schotterrasen geeignet.

Zudem wird empfohlen, Regenwasserzisternen zur Brauchwassernutzung bzw.
Gartenbewässerung herzustellen.
Dachoberflächen aus Kupfer, Blei, Zink und Titanzink sind bei beabsichtigter
Versickerung des Niederschlagswassers nicht zulässig.

c) Schmutzwasser
Anfallendes häusliches Schmutzwasser ist in den best. Schmutzwasserkanal der
Gemeinde Irlbach einzuleiten.

d) Festsetzung zur Grünordnung
Zur naturschutzfachlichen Beurteilung ist zum Bauantrag ein Freiflächengestaltungsplan
einzureichen. Vermeidungsmaßnahmen wie z.B. versickerungsfähiger Pflasterbelag in der
Einfahrt sind zu berücksichtigen und im Plan entsprechend darzustellen. Auf eine
sockellose Einfriedung ist zu achten. Für die Bepflanzung sind autochthone Gehölze zu
verwenden. Es sind im Freiflächengestaltungsplan die Art, Stückzahl und Pflanzgröße
anzugeben.

private Ortsrandeingrünung:
Zur Einbindung des Baugebietes in die Landschaft wird für die ortsrandbildende
Südseite eine 5,0m breite Strauchbepflanzung aus heimischen Laubgehölzen
festgesetzt. Der Standort der Bäume ist frei wählbar. Die gesetzlichen Grenzabstände
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der Pflanzungen sind zu beachten. Ein 3,00m breiter Streifen am westlichen Ende der
Eingrünung bleibt für die Zufahrt zur Parzelle 2 frei.

private Grünflächen:
Je angefangene 200 m² Baugrundstücksfläche ist ein standortheimischer Laubbaum
oder fünf standortheimische Sträucher zu pflanzen. Bei Strauchpflanzungen sind
Gruppen von mind. fünf Stück zu bilden. Die planliche Darstellung zeigt das
erforderliche Maß der Bepflanzung. Standort und Anteil von Bäumen/Sträuchern sind
frei wählbar.
Landschaftsfremde Gehölze mit bizarren Wuchsformen, buntlaubige Gehölze sowie
Koniferen sind nicht zulässig!
Bei Pflanzungen, welche an landwirtschaftliche Grundstücke angrenzen, sind die
gesetzlichen Mindestabstände einzuhalten.

Mindestpflanzqualitäten:
Bäume in Hochstammqualität,
Obstbäume als Hochstamm, Stammumfang 12 – 14 cm, mit Ballen
Sträucher 3 – 5 Triebe, 60 - 100cm

Die Arten sind aus nachfolgender Liste auszuwählen:

Bäume
Acer campestre Feld-Ahorn
Acer platanoides Spitz-Ahorn
Acer pseudoplatanus Berg-Ahorn
Betula pendula Hänge-Birke
Carpinus betulus Hainbuche
Prunus avium Vogel-Kirsche
Quercus robur Stiel-Eiche
Sorbus aucuparia Vogelbeere, Eberesche
Tilia cordata Winter-Linde
Obstbäume heimischer Arten & Sorten
(Empfehlungsliste LRA Straubing-Bogen)

Sträucher
Cornus sanguinea Roter Hartriegel
Corylus avellana Hasel
Crataegus monogyna Eingriffliger Weißdor
Crataegus laevigata Zweigriffliger Weißdorn
Ligustrum vulgare Gewöhnliches Pfaffenhütchen
Ligustrum vulgare Gewöhnlicher Liguster
Lonicera xylosteum Gewöhnliche Heckenkirsche
Prunus spinosa Schlehe
Rhamnus cathartica Purgier-Kreuzdorn
Rosa canina Hunds-Rose
Sambucus nigra Schwarzer Holunder
Sambucus racemosa Trauben-Holunder
Viburnum lantana Wolliger Schneeball
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Empfehlungsliste LRA Straubing-Bogen

Apfelsorten:

Brettacher

Zuccalmaglio

Danziger Kantapfel

Schöner von Wiltshire

Schöner von Nordhausen

Kaiser Wilhelm

Jakob Fischer

Birnensorten:

Gute Graue

Stuttgarter Gaishirtle

Schweizer Wasserbirne

Österreich. Weinbirne

Alexander Lucas

Zwetschgensorten:

Hauszwetschge

Bühler Frühzwetschge

Kirschsorten:

Große, schwarze Knorpelkirsche

Hedelfinger Riesenkirsche

§ 6 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt mit ihrer Bekanntmachung (§ 10 Abs. 3 BauGB) in Kraft.

Irlbach, den  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Erster Bürgermeister
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